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Verantwortung und Aufgaben der örtlichen Räte

§3
(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden si

chern eine planmäßige Lenkung des Gewerberaumes in ih
rem Territorium. Sie schaffen dazu eine objektkonkrete Über
sicht über den Bestand an Gewerberaum und nehmen Einfluß 
auf eine exakte Nachweisführung aller Räume und Flächen 
durch die Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Verfü
gungsberechtigten.

(2) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben 
bei der Vergabe von Gewerberaum vorrangig von den im 
Territorium zu lösenden Produktions-, Versorgungs-, Dienst- 
leistungs- und Betreuungsaufgaben für die Bevölkerung aus
zugehen.

(3) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden sind 
verpflichtet, im Rahmen der territorialen Rationalisierung 
zur besseren Auslastung der Grundfonds den Tausch von Ge
werberaum zu organisieren.

(4) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden ha
ben:
1.. Räume und Flächen, die für eine gewerbliche Tätigkeit 

genutzt oder neu in Betrieb genommen werden,
2. nicht oder nicht ständig genutzte Räume und Flächen, 

die für eine gewerbliche Tätigkeit geeignet sind, 
als Gewerberaum zu erfassen. Über die Erfassung ist dem 
Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Verfügungsberech
tigten ein schriftlicher Bescheid zu erteilen. Gleichzeitig ist 
dem Nutzer der Räume und Flächen gemäß Ziff. 1 die staat
liche Zuweisung von Gewerberaum zu erteilen.

(5) Die Erfassung von Gewerberaum sozialistischer Genos
senschaften hat nach Abstimmung mit den Vorständen der 
Genossenschaften zu erfolgen.

(6) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben 
erfaßten Gewerberaum, der in ihrem Verantwortungsbereich 
nicht oder nicht vollständig genutzt werden kann, an den Rat 
des Kreises zu melden.

§4
(1) Die Räte der Kreise sind für die Anleitung und Kon

trolle der Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden auf 
dem Gebiet -der Gewerberaumlenkung verantwortlich. Die 
Anleitung und Kontrolle erstreckt sich insbesondere auf
— die Verteilung von Gewerberaum nach volkswirtschaftli

chen Erfordernissen,
— die Erschließung von Reserven zur Gewinnung von Ge

werberaum,
— die Instandhaltung und Instandsetzung,
— die Modernisierung sowie den Um- und Ausbau.

(2) Die Räte der Kreise treffen in Abstimmung mit den 
Räten der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden Entscheidun
gen über die Verwendung oder volle Auslastung von Ge
werberaum, der in den Städten, Stadtbezirken und Gemein
den nicht oder nicht vollständig genutzt werden kann.

§5
Verteilung von Gewerberaum

(1) Ein Antrag auf Zuweisung von Gewerberaum kann ge
stellt werden von
— Staatsorganen, Kombinaten, Betrieben, Einrichtungen und 

Genossenschaften,
— privaten Handwerkern, Gewerbetreibenden und anderen 

Bürgern, wenn sie im Besitz einer Gewerbegenehmigung 
oder einer anderen staatlichen Genehmigung zur Aus
übung einer gewerblichen Tätigkeit sind.

(2) Private Handwerker oder Gewerbetreibende können 
den Antrag auf Zuweisung von Gewerberaum gleichzeitig 
mit dem Antrag auf Gewerbegenehmigung stellen.

(3) Die Anträge auf Zuweisung von Gewerberaum sind 
beim zuständigen Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der 
Gemeinde schriftlich zu stellen und zu begründen.

(4) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden ha
ben über Gewerberaumanträge innerhalb von 4 Wochen zu 
entscheiden und dem Antragsteller die Entscheidung schrift
lich mitzuteilen.

(5) Der Antragsteller ist verpflichtet, den zuständigen Rat 
zu informieren, wenn im Zeitraum zwischen Antragstellung 
und Zuweisung Veränderungen zum gestellten Antrag einge
treten sind.

Nutzung von Gewerberaum

§ 6
3

(1) Die Zuweisung von Gewerberaum erfolgt durch die 
Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden. Die Zuweisung 
hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:
— Nutzer,
— genaue Ortsbezeichnung und Lage des Gewerberaumes,
— Anzahl und Größe der Räume einschließlich dazugehöriger 

Freiflächen,
— Zweckbestimmung des Gewerberaumes,
— Uberlasser oder Vermieter.

(2) Die Nutzer sind verpflichtet, zugewiesenen Gewerbe
raum rationell und effektiv zu bewirtschaften und auszu
lasten.

(3) Die Nutzer sind berechtigt, Gewerberaum zu tauschen, 
wenn dadurch eine bessere Auslastung oder eine Rationali
sierung der Produktions-, Dienst-, Betreuungs- und Versor
gungsleistungen, der Verwaltung oder der Lagerhaltung er
reicht wird. Der Tausch von Gewerberaum bedarf der 
Genehmigung durch den Rat der Stadt, des Stadtbezirkes 
oder der Gemeinde.

(4) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden haben 
das Recht, durch Beschluß Zuweisungen von Gewerberaum zu 
entziehen, wenn
— der Gewerberaum nicht vollständig ausgelastet oder 

zweckentfremdet genutzt wird,
— dem Nutzer die Gewerbegenehmigung oder eine andere 

staatliche Genehmigung zur Ausübung der gewerblichen 
Tätigkeit entzogen wurde,

— der Nutzer über anderen geeigneten Gewerberaum ver
fügt,

— die Zuweisung aufgrund einer Täuschung erlangt worden 
ist.

§7

(1) Gewerberaum darf nicht ohne Zuweisung oder für an
dere als zu Gewerbezwecken genutzt werden. Rechtsträger, 
Eigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte von Gewer
beraum dürfen ohne Zuweisung keine Nutzungs- bzw. Miet
verträge abschließen oder Gewerberaum nicht anderen über
lassen.

(2) Ein Vertrag über die Nutzung von Gewerberaum ist 
nichtig, wenn keine Zuweisung erfolgte.

§ 8
Nutzungs- und Mietverträge

(1) Rechtsträger, Eigentümer oder sonstige Verfügungsbe
rechtigte und Nutzer von Gewerberaum sind verpflichtet, in
nerhalb von 4 Wochen nach erfolgter staatlicher Zuweisung 
einen Nutzungs- bzw. Mietvertrag entsprechend den wirt
schaftsrechtlichen oder zivilrechtlichen Bestimmungen abzu
schließen.

(2) Sind die Rechtsträger, Eigentümer oder sonstigen Ver
fügungsberechtigten oder die Nutzer von Gewerberaum zum


